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Ort, Datum      
Überwachung der Schulpflicht gemäß § 41 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen

Fortgesetzte Schulversäumnisse w IF  = "m" "Ihres Sohnes" "Ihrer Tochter" 
Ihrer Tochter
/ Ihres Sohnes      , geboren      , zurzeit besuchte Klasse      
2. Mahnschreiben
Sehr geehrter Frau      , 
sehr geehrte Herr      ,
es sind folgende neue Fehlzeiten in der Schule festgestellt worden:                          
Wir weisen Sie daher nochmals darauf hin, dass die Eltern gemäß § 41 Abs. 1 Ziffer 2 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) dafür verantwortlich sind, dass ihr schulpflichtiges Kind am Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt. Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so sind die Eltern gemäß § 43 Abs. 2 Ziffer 1 SchulG verpflichtet, die Schule unverzüglich zu benachrichtigen und schriftlich den Grund des Schulversäumnisses mitzuteilen.

Wir fordern Sie eindringlich auf, Ihren o. g. Verpflichtungen nachzukommen und Ihr Kind zum regelmäßigen Schulbesuch zu veranlassen bzw. im Falle einer Verhinderung der Schule den Grund der Verhinderung schriftlich mitzuteilen.

Gleichzeitig weisen wir in diesem Zusammenhang auf folgendes hin:

· Gemäß § 126 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Eltern nicht dafür sorgt, dass die oder der Schulpflichtige am Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. Es besteht somit auch die Möglichkeit, dass gegen Sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wird.

· Gemäß § 41 Abs. 5  SchulG kann die Schulaufsichtsbehörde die Eltern durch Zwangsmittel gemäß § 55 - 75 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG NRW) zur Erfüllung ihrer eingangs genannten Verpflichtung anhalten. In Betracht kommt hier die Festsetzung eines Zwangsgeldes – bis zu 50.000 € -  wobei dieses Zwangsmittel beliebig wiederholt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

____________________


______________________________
     Schulleiter/-in



     Klassenlehrer/in






